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1) Unterrichtung gemäß Artikel 34 a Landesverfassung i. V. m. §§ 2 und 3 des Gesetzes über die
Beteiligung des Landtags von Baden-Württemberg in Angelegenheiten der Europäischen Union
(EULG) vom 17. Februar 2011 (GBl. 2011, 77). 
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ternetangebot des Bundesrats www.bundesrat.de unter der Rubrik „Dokumente“ abgerufen wer-
den.
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Berichtsbogen der Landesregierung gem. Artikel 34 a Landesverfassung i. V. m.  
§§ 2 und 3 des Gesetzes über die Beteiligung des Landtags von Baden-Württemberg 

 in Angelegenheiten der Europäischen Union (EULG) 
 
 

1. BR-Drucksachennummer:  

 472/18 

2.  Titel der Drucksache: 

 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Europäische Grenz- 

und Küstenwache und zur Aufhebung der Gemeinsamen Aktion 98/700/JHA des Rates, der Verordnung 

(EU) Nr. 1052/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EU) 2016/1624 des 

Europäischen Parlaments und des Rates  

3.  Frühwarndokument: 

    ja      nein 

 Fristbeginn:  

 20. September 2018 

4. Federführendes Ressort:  

 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration 

 Beteiligte Ressorts:  

 – 

5.  Datum der voraussichtlichen Behandlung im Bundesrat:  

6.  Erhebliche politische Bedeutung für das Land: 

Die Überwachung der Außengrenzen der Europäischen Union ist von allgemeinem und gemeinsamen 

Interesse und muss unionsweit nach hohen einheitlichen Standards erfolgen. Mit der vorliegenden 

Verordnung schlägt die Europäische Kommission u. a. vor, eine ständige Reserve der Europäischen 

Grenz- und Küstenwache mit 10.000 Einsatzkräften und Durchführungsbefugnissen für alle ihre Tä-

tigkeiten zu bilden, um die Mitgliedsstaaten vor Ort wirksamer unterstützen zu können. Die Anzahl der 

von der Bundesrepublik Deutschland zu stellenden Einsatzkräfte wird sich erheblich erhöhen. Konkre-

te Auswirkungen auf die Anzahl der FRONTEX unterstützenden Einsatzkräfte aus Baden-Württem-

berg sind noch nicht bekannt. 

7. a. Gesetzgebungszuständigkeiten des Landes Baden-Württemberg berührt (einschließlich Ab-
weichungsrechte nach Art. 72 Abs. 3 und Art. 84 Abs. 1 Satz 2 GG): 

     ja      nein 
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 Alternativ: 

 b. Wesentliche Interessen des Landes unmittelbar berührt: 

     ja      nein 

8. Verweis auf Berichtsbogen der Bundesregierung: 

 Berichtsbogen des Bundesministeriums des Innern vom 24. September 2018 

9.  Rechtsgrundlage: 

Artikel 77 Abs. 2 i. V. m. Artikel 79 Abs. 2 AEUV 

10. Inhalt: 

Die Verordnung (EU) 2016/1624 über die Europäische Grenz- und Küstenwache trat am 6. Oktober 

2016 in Kraft. Mit der vorliegenden Verordnung schlägt die Kommission eine Reihe von Änderungen an 

der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache vor‚ – insbesondere dahin gehend, dass 

die Agentur ihre eigene Einsatzfazilität erhält – eine ständige Reserve der Europäischen Grenz- und Küs-

tenwache mit 10.000 Einsatzkräften mit Durchführungsbefugnissen für alle ihre Tätigkeiten, um die 

Mitgliedsstaaten vor Ort wirksamer unterstützen zu können. 

Der Vorschlag sieht vor, FRONTEX bis zum Jahr 2020 auf 10.000 Einsatzkräfte zu erhöhen, davon: 

- Kategorie I: 1.500 Bedienstete der Agentur,  

- Kategorie II: 1.500 Bedienstete der Mitgliedsstaaten für den längerfristigen Einsatz, 

- Kategorie III: 7.000 Bedienstete der Mitgliedsstaaten für den kurzfristigen Einsatz. 

Im Gegenzug sollen die Personalanforderungen an die Mitgliedsstaaten für die bisherigen Unterstüt-

zungseinsätze sukzessive abgebaut werden. 

Die Anzahl von 1.500 Bediensteten der Mitgliedsstaaten (davon 225 statt bisher 200 aus Deutschland), 

die für einen längerfristigen Einsatz (zwei bis vier Jahre) vorgesehen sind, entspricht der Anzahl der Be-

diensteten der Mitgliedsstaaten, die bislang für die kurzfristigen Einsatze zur Unterstützung an den Hot-

Spots zugesagt waren, sodass sich voraussichtlich eine Veränderung in Bezug auf die Einsatzdauer 

ergibt. Die bisherige Verteilung zwischen Bund und Ländern war hälftig. 

Für eine Erhöhung auf 7.000 Einsatzkräfte für den kurzfristigen Einsatz würden voraussichtlich insge-

samt rund 1.052 (anstatt 225 bisher für einen Soforteinsatzpool, der bislang nicht aufgerufen wurde) Po-

lizeivollzugsbeamtinnen und -beamte (PVB) aus Deutschland benötigt. Die bisherige Verteilung beim 

Soforteinsatzpool stützte sich zu 2/3 auf den Bund und zu 1/3 auf die Länder. 

Die PVB sollen außerdem neue Durchführungsbefugnisse (u. a. Grenzkontrollen, Rückkehr- und Rück-

führungsmaßnahmen) sowie eine eigene Ausrüstung (u. a. Schiffe, Flugzeuge, Fahrzeuge) erhalten. Der 

Einsatz soll sowohl an den Außengrenzen der EU, als auch in Drittstaaten möglich sein. Die Zusammen-

arbeit mit Drittstaaten soll verstärkt werden. Dazu sind Abkommen der EU mit Drittstaaten vorgesehen. 
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Des Weiteren soll die Lageerkennung und Reaktionsfähigkeit verbessert werden. Dazu soll das europä-

ische Grenzüberwachungssystem (EUROSUR) voll in die Europäische Grenz- und Küstenwache inte-

griert werden.  

Diese neuen wesentlichen Elemente hätten erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitsweise der Europä-

ischen Grenz- und Küstenwache. Die EU soll zu jeder Zeit über die notwendigen Kapazitäten verfügen, 

um die EU-MS beim Schutz der Außengrenzen unterstützen zu können, Sekundärmigration soll verhin-

dert, die Rückführung irregulärer Migration wirksam umgesetzt werden. Die Zuständigkeit für den 

Grenzschutz soll bei den Mitgliedsstaaten verbleiben. 

11. Erste Einschätzung zur Vereinbarkeit des EU-Vorhabens mit dem Subsidiaritäts- und Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz: 

Bedenken bezüglich der Einhaltung des Subsidiaritätsgrundsatzes bestehen nicht.  

Eine Europäische Grenz- und Küstenwache ist ihrem Wesen nach grenzüberschreitend und hat transna-

tionalen Charakter, sodass die Gesetzgebung nur auf Unionsebene die größtmögliche Wirksamkeit er-

zielen kann. Eine Verwirklichung durch die einzelnen Mitgliedsstaaten wäre nicht ausreichend.  

Inhaltlich wie auch formal sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die Maßnahme über das zur 

Erreichung der Ziele erforderliche Maß hinausgeht, sodass auch im Hinblick auf den Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit keine Bedenken bestehen. 

12. Folgen des EU-Vorhabens für das Land: 

Im Rahmen der bisherigen Beschlüssse zu FRONTEX-Einsätzen hat Baden-Württemberg für die Unter-
stützung bei der Registrierung und Rückführung an den „Hot-Spots“ und für den Soforteinsatzpool je-
weils bis zu zehn PVB zugesagt. 

Die Polizei Baden-Württemberg entsendet derzeit durchschnittlich zwei bis drei Polizeibeamtinnen und  
-beamte zu diesen Einsätzen (Dauer i. d. R. acht Wochen).  

Ob bei dem hier zugrundeliegenden EU-Vorhaben eine Länderbeteiligung vorgesehen ist bzw. inwiefern 
ggf. der vorgesehene Kräfteansatz nach den bisherigen Verteilerschlüsseln erfolgen wird, ist nicht be-
kannt. Bei der Anwendung der bisherigen Schlüssel ist für Baden-Württemberg mit einem Kräftekontin-
gent von ca. 60 PVB auszugehen. 
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